
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/1/13 98/01/0011
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1999

Index

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §10 Abs1 Z1;

StbG 1985 §11a Z4 lita;

StbG 1985 §15 Abs1 lita;

StbG 1985 §15 Abs2;

Rechtssatz

Die Wohnsitzfrist wird dann auch durch ein rechtmäßig verhängtes Aufenthaltsverbot nicht unterbrochen, wenn die

Gründe hiefür in der Folge weggefallen sind und nunmehr keine negativen Auswirkungen auf die Verleihung der

Staatsbürgerschaft mehr haben (Hinweis VfGH E 13.12.1995, B 434/94).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1999:1998010011.X03

Im RIS seit

20.11.2000

Zuletzt aktualisiert am

15.05.2014

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/6484
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1999/1/13 98/01/0011
	JUSLINE Entscheidung


